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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.2005

Norm

IESG §3a

Rechtssatz

Wurde eine Altersteilzeitvereinbarung getro2en, wonach die durchschnittliche Wochenarbeitszeit reduziert und eine

„Vollzeitphase" mit weiterhin 40 Stunden und danach eine „Freizeitphase" vereinbart wurde, so hat der Arbeitnehmer

auch Anspruch auf jenen Anteil an Sonderzahlungen, die erst in der „Freizeitphase" fällig werden sollte.
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Vgl auch

8 ObS 13/08g
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Vgl; Beisatz: Hier: Zur Berechnung des Zuschlags nach § 19e Abs 2 AZG. (T1)
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